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Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMVIT 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 
geändert wird (27. StVO-Novelle) 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 
Zu Z 11 (§ 76a Abs. 2) 
Es darf vorgeschlagen werden, eine Mitführverpflichtung hinsichtlich des Ausweises (etwa 

entsprechend § 29b Abs. 4 StVO für Halten nach § 29b Abs. 2 StVO) vorzusehen. 
 
Zu Z 17 (§ 97 Abs. 5a) 
Zur Klarstellung wird angeregt, im letzten Satz nach dem Wort „überdies“ die Wortfolge 

„während der bescheidmäßig vorgeschriebenen Begleitung“ einzufügen. 

 
Ergänzende redaktionelle Anmerkungen über den Entwurf hinaus: 
Hinsichtlich des § 97 Abs. 5 StVO in der geltenden Fassung wäre eine redaktionelle 
Berichtigung vorzunehmen. Es sollte im vorletzten Satz statt Geschwindigkeitsrichter 
richtigerweise Geschwindigkeitstrichter lauten. 

 

Weiters könnte in § 100 Abs. 5 StVO der Entfall von § 21 Abs. 2 VStG berücksichtigt werden 

(vgl. BGBl. I Nr. 33/2013). 
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Gleichzeitig wird eine Ausfertigung dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

in elektronischer Form übermittelt. 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 

 

 
elektronisch gefertigt 
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Signaturwert

awWYVpoNcpOx+GrLfvAZIaoXWQKJfy+b3z/F4vo26lt71HD+jk2faTnGY/Rrkuq+BLKpiygDk/v2lvpxR6zj
GtE0izmLJGLxrqjHB18N9MYZpzbgf4XRjhC4wZRB+ju+fVKSNOItK7zwE9bJpn+7vOtjpO2s0q43c4ybAB8s
JSPDvQ1/JDxeaHsjJiVilG3tgmlUDFbd5/Q4AqxT+Xg12UPHDHdT+c1lobM6Jw4s258AiWMbTMeHiHBX9H0r
fMp4BM1QGrrCA3b6h0RJsTIT7d3sW0zrAtrId+DQNisveHwLBVLrMvINSBrGSearJhE4gMlp1YEKwW1nQayh
Fc3R6Q==                                                                            

Datum/Zeit 2015-04-28T16:07:53+02:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-     
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT 
                        

Serien-Nr. 531172    

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                                   
   

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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